
 

Corona-bedingte Maßnahmen für Rathausführungen in Wasserburg 

 

 Die Teilnahme an einer Führung ist möglich mit 2G. 

Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer einen gültigen Nachweis über eine vollständige 

Impfung oder ein gültiges Zertifikat über die Genesung einer COVID19- Infektion vorlegen 

müssen. Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, stehen den geimpften bzw. genesenen 

Personen gleich. 

 

 Die maximale Gruppengröße beträgt 15 Personen (Saalführer*in nicht eingeschlossen), die 

Mindestteilnehmerzahl entnehmen Sie bitte der jeweiligen Beschreibung der Führung. 

 

 Wir bitten um vorherige Anmeldung – falls Sie mit einer kleinen Gruppe teilnehmen 

möchten - um eventuelle Wartezeiten oder größere Menschenansammlungen verhindern zu 

können. 

 

 Abstand einhalten! 

Gäste, die zu verschiedenen Hausständen gehören sollten min. 1,5 m Abstand zueinander 

einhalten, dies gilt natürlich auch zwischen den Gästen und dem Saalführer*in. 

Während der Führung muss eine FFP2-Maske getragen werden, sofern der Abstand nicht 

eingehalten werden kann. Beim Betreten und Verlassen des Rathauses ist eine Maske zu 

tragen. Bitte nehmen Sie Ihre eigene Maske mit. 

 

 Die Teilnahme an einer Tour ist untersagt, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer 

Person hatten, die positiv auf das Virus getestet wurde. 

 

 Die Teilnahme an einer Tour ist untersagt, wenn Sie sich krank fühlen oder eine 

Atemwegserkrankung haben. (z.B. Schnupfen, Husten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte ein Gast gegen diese Maßnahmen verstoßen, so wird die Person von der Führung ausgeschlossen und 

erhält keine Rückerstattung der bezahlten Gebühr. 

 

Alle Angaben beziehen sich auf die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23.11.2021 

und deren Änderungsverordnungen. 

 


